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§ 3 NÖ SSFH
Aufnahmevoraussetzungen

 NÖ SSFH - Schulversuch einer Schulkooperation landwirtschaftlicher Fachschulen mit

Handelsakademien in NÖ

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.07.2019

(1) Voraussetzung für die Aufnahme in die als Schulversuch geführte Fachschule ist, dass der betre ende Schüler oder

die betreffende Schülerin ordentlicher Schüler oder ordentliche Schülerin einer Handelsakademie ist.

(2) Voraussetzung für den Besuch des Schulversuches während der weiteren Schuljahre ist der weitere Besuch der

Handelsakademie.

(3) Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme in den Schulversuch besteht nicht.

In Kraft seit 19.07.2019 bis 31.12.9999
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